
'.( n -121 S der Beilagen zu den Stenogrnphlschen Protokollen 
q. p "1 '.1 , 

dea Nationalrates XVlI. Oe •• Ut.ebufil"pariode 

A n t rag 

der Abgeordneten Sch!.~arzböck, Pfeifer 

und Kollegen 

No . ..... i}.}.) A 
Präs.: 2 6. NOV. 1987 

•••••••••••• e ...... a.I ••••••••• 

betref fend e in Bund€~sgesetz, mit dnm Maßnahmen auf dem Gebiete 

des Bewertungsrechtes getroffen und das Bewertungsgesetz 1955, 

das Grundsteuergesetz 1955 und das Zweite Abgabenänderungsgesetz 

1987 geändert werden (Bewertungsänderungsgesetz 1987) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem MaBnalmen auf dem Gebiete des 

Be\>"ert.'l1.ngsrechtes getrof feu und das Bewertungsgesetz 1955 I das 

Grundsteuergesetz 1.955 und das Zweite Abgabenänderungsgesetz 1987 
geändert werden (Bewertungsänderungsgesetz 1987) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Verschiebung des Hauptfeststellungszeitpunktes 

der Einheitswerte des Grundvernlögens 

Die gemäß § 20 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148, in 

Verbi.ndung mi t Ab sehn i tt Ir des Bunder.gBsetzes vom 10 .Jtwi 1986 I 

BGB1. Nr. 327, zum l.Jänn(~r 1988 vorgesehene Hauptfeststellung 

der Einheitswerte für wirtschaftliche Einheiten des 

Grundvermögens und fUr Betrieb5grundst.ücke :Lm Sinne des ~~ 60 

ll~bs. 1 Z 1 des Bew.e:rt\.lngsgesetzec 1955, so\<de der 

Gewerbeberech tigungen i5 t zwn 1. Jänner 1991 durchz uftih.r:en, wobe i 

S 20 '1.bs. 3 des Be\"rcrtu'ngsgesetzes 1955 sinngemäß anzmvenc1en ~.st. 
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ABSCHNITT II 

Artikel I 

Der Hektarsatz für die Betriebszahl 100 gemäß S 38 Abs. 1 in 

Verbindung mit S 48 Abs. 2 des Bewe~tungsgesetzes 1955 beträgt 

für den Hauptfeststellungszeitpunkt zum 1. Jänner 1988 für das 

landwirtschaftliche Verrncgen 31 500,S und für das Weinbauvermögen 

115 000 S. 

Artikel II 

Artikel I ist erstmals bei der Hauptfeststellung der 

Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens zum 

1. Jänner 1988 anzuwenden. 
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ABSCHNITT III 

Bewertungsgesetz 1955 

Das Bewertungsgesetz 1955, BGBl. Nr. 148, in der Fassung der 

Bundesgesetze BGBl@ Nr. 231/1955, 145/1963, 181/1965, 172/1971, 

276/1971, 447/1972, 17/1975, 143/1976, 318/1916, 320/19", 

645/1977, 273/1978, der Kundmachung BGBI. Nr. 591/1978 und der 

Bundesgesetze BGBl. Nr. 318/1979, 289/1980, 620/1981, 111/1982,' 

546/1982, 570/1982, 587/1983, 266/1984, 325/1986, 327/1986 und 
312/1987, wird wie folgt geändert: 

Artikel I 

1. S 30 Abse 4 bis 10 lauten: 

~(4) Geflügelvermehrungszuchtbetriebe gelten als 

landwirtschaftliche Betriebe g wenn sie von einer 

Landwirtschaftskammer anerkannt sind. 

(5) Die Zucht oder das Halten der in Abs. 1 genannten Tiere 

gilt als landwirtSChaftlicher Betrieb, wenn, bezogen auf die 
reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche dieses Betriebes 
(Abs. 6) , 

für die ersten 5 Hektar nicht mehr als 8, 

für die nächsten 5 Hektar nicht mehr als 6, 

für die nächsten 10 Hektar nicht mehr als 3, 

für die nächsten 20 Hektar nicht mehr als 2 

Vieheinheiten (Abs o 7) und für die restliche reduzierte 

landwirtschaftliche Nutzfläche nicht mehr als eine Vieheinheit je 

Hektar im Wirtschaftsjahr durchschnittlich erzeugt oder gehalten 

werden. Wird jedoch dieser Höchstbestand nachhaltig 

überschritten, so ist hinsichtlich des gesamten Tierbestandes das 

Vorliegen eines gewerblichen Betriebes anzunehmena Für die Anzahl 

der zul!ssigen Vieheinheiten und für die Ermittlung der 

reduzierten landwirtschaftlichen Nutzfläche ist das GesamtausmaB 
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der vom Betrieb aus bewirtschafteten Flächen maßgebend, 

zugepachtete Flächen sind miteinzubeziehen, verpachtete 

auszuschließen. 

(6) Gehören zur bewirtschafteten Fläche eines landwirtschaft­

lichen Betriebes Hutweiden, Streuwiesen, Alpen oder Bergmähder, 

so sind bei Anwendung des Abs. 5 die Flächenausma8e der Hutweiden 

und der Streuwiesen auf ein Drittel, jene der Alpen und 

Bergmähder auf ein Fünftel zu reduzieren. Die so ermittelte 

Fläche ist die reduzierte landwirtschaftl~che Nutzfläche des 

landwirtschaftlichen Betriebes. 

(7) Die Vieheinheiten werden nach dem zur Erreichung des 

Produktionszieles erforderlichen Futterbedarf bestimmt. Für die 

Umrechnung der Tierbestände in Vieheinheiten (VE) gilt folgender 

Schlüssel: 

P f erd e: 

Fohlen bis ein Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jungpferde bis drei Jahre ••••••••••••••••••••• 

Pferde über drei Jahre •••••••••••••••••••••••• 

R i n d v i e h: 

. Kälber .............................•......•... 

Jungvieh drei Monate bis ein Jahr •••••••••.••• 

Jungvieh ein bis zwei Jahre ••••••••••••••••••• 

Rinder über zwei Jahre ••••..•••••••••••••••••• 

Einsteller ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

S c h a f e und Z i e gen: 

LäIruner und Kitze .••....••.•.•••••••••••••••• •• 

Schafe und Ziegen über ein Jahr ••••••••••••••• 

0,40 VE 

0,70 VE 

1,00 VE 

0,15 VE 

0,40 VE 

0,70 VE 

1,00 VE 

0,50 VE 

0,05 VE 

0,10 VE 
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S e h w ein e: 

Ferke 1 • 0 ••• 0 • e •••••••• 0 •• e •• 0 • I» ••••••••• 8 ••• GI • 

Läufer • e ••• e ••••••••••••••••••••• ., •••••••••••• 

Mastschweine, selbst erzeugt •••••••••••••••••• 

Mastschweine aus zugekauften Ferkeln •••••••••• 

Zuchtschweine ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

K a n i n ehe n: 

Zuchtkaninchen •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Angorakaninchen ••••••••••••••••••••••••••••••• 
J 

Mastkaninchen e • • e • • • • • • • • • • • • • • & • • • • • • • • • 0 • 0 • • 

G e f 1 t1 gel: 

Junghennen .O' ••••••• 0 •••••• CI •••• " e •••••• e •••••• 

Jungmasthtihner • • • • • • • • • 0 090 • • • • e • • • • • 0 • • • • • • e • 

Legehennen und ZuchthUhner einschließlich 

einer normalen Nachzucht •••••• 0 ••••• s •••••• 08. 

Legehennen aus zugekauften Junghennen ••••••••• 

Mastenten • $I "" 1'1 •••••••••• & •• 0 " •• " • CI ............. . 

Mastgänse und Mastputen ••••••••••••••••••••••• 

Zuchtenten, Zuchtgänse und Zuchtputen ein­

schließlich einer normalen Nachzucht •••• e ••••• 

0,02 VE 

0,08 VE 

0,15 VE 

0,13 VE 

0,30 VE 

0,025 VE 

0,025 VE 

0,0025 VE 

0,002 VE 

0,0015 VE 

0,02 VE 

0,018 VE 

0,003 VE 

0,006 VE 

0,04 VE 

(8) Als landwirtschaftlicher Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, 

der dem landwirtschaftli;:,,;.en Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist. 

(9) Werden im Rahmen eines landwirtschaftlichen 

Hauptbetriebes auch Umsätze aus zugekauften Erzeugnissen erzielt, 

so ist ein einheitlicher landwirtschaftlicher Betrieb auch dann 

anzunehmen, wenn der Einkaufswert des Zukaufes fremder Er­

zeugnisse nicht mehr als 25 vB des Umsatzes dieses Betriebes 

beträgto Gehören zu einem landwirtschaftlichen Betrieb auch 

Betriebsteile, die gemäß S 39 Abs. 2 Z 2 bis 5 gesondert zu 

bewerten sind, so ist der erste Satz auf jeden Betriebsteil 

gesondert anzuwenden. 
(10) Ubersteigt der Einkaufswert des Zukaufes fremder 

Erzeugnisse 25 vH des in Abs. 9 genannten Umsatzes, so ist 
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hinsichtlich des Betriebes (Betriebsteiles) ein el~ei~~~her 
Gewerbebetrieb anzunehmen~-

2. S 46 Ahe. 3 Z 3 lautet: 

-3. mit welchem Hektarsatz Mittelwald-, N1ederwald- und 

Auwaldbetriebe, Schutz- und Bannwälder und sonstige in der 

Bewirtschaftung eingeschränkte Wälder oder derartige Flächen 

innerhalb anderer Betriebe, Wälder mit nicht mehr als zehn 
Hektar Flächenausma8 sowieJForstbetriebe mit mehr als zehn 
Hektar bis hundert Hektar Flächenausmaß anzusetzen sind;· 

3. S 50 Ahs. 2 erster Satz lautet: 

WAuf das übrige land- und forstwirtschaftliehe Vermögen sind 

S 30 Abs. 2, 8 bis 12 und S 32 Ahs. 1, 2 und 4 entsprechend 

anzuwenden. tI 

Artikel II 

Art. I ist erstmalig bei der Hauptfeststellung der 

Einheitswerte des land~ und forstwirtschaftlichen Vermögens und 

der Betriebsgrundstücke gemäß S 60 Abs. 1 Z 2 BewG 1955 zum 

1. Jänner 1988 anzuwenden. 

133/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)6 von 23

www.parlament.gv.at



- 7 -

ABSCHNITT IV 

Grundsteuergesetz 1955 

Das Grundsteuergesetz 1955, EGBle Nr@ 149, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nro 146/1963. 327/19~3, 182/1965, 406/1974, 
320/1977, 556/1979 und 570/1982 q wird wie folgt geändert: 

Artikel I 

1. S 2 Z 2 lautet: 

"2. Grundbesitz 

a) der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuz und der ihr 

angeschlossenen Verbände, wenn der Grundbesitz vom Eigentümer 

für seine Aufgaben benutzt wird, 

b) eines Landes-Feuerwehrverbandes und der ihm angeschlossenen 

Freiwilligen Feuerwehren, wenn der Grundbesitz vom Eigentümer 

für Aufgaben der Feuerwehr benutzt wird~· 

2. Im § 2 Z 7 lit. b wird der Strichpunkt durch einen Punkt . 

ersetzt und folgender satz angefügt: 

RBei Vorliegen sämtlicher Befreiungsvoraussetzungen 

(einschließlich der Anerkennung) ist der Grundbesitz von der 

Entrichtung der Grundsteuer ab dem Beginn jenes Kalenderjahres 

befreit, das dem Kalenderjahr folgt, in dem dem Bundesminister 

für Finanzen bekanntgegeben wird, daß der Grundbesitz für die 

bezeichneten Zwecke benutzt wird;R 
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3. Der erste Halbsatz im S 3 Abs. 1 lautet: 

-(I) Grundbesitz, der Wohnzwecken dient, ist nicht als fUr 
einen der nach S 2 begünstigten Zwecke benutzt anzusehen,· 

4. Im S 3 Abs. 1 Z 4 lit. b wird der Strichpunkt durch einen 
Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt: 

·S 2 Z 7 lit. b letzter Satz gilt sinngemäS,· 

5. S 4 Abs. 4 lautet: 

-(4) Bei Werkstätten und ähnlichen Einrichtungen in 

Strafvollzugsanstalten, Arbeitshäusern, Erziehungsanstalten, 

Blinden- und Behindertenheimen und anderen derartigen Anstalten, 

die unter S 2 fallen, ist eine unmittelbare Benutzung für 
steuerbegünstigte Zwecke anzunehmen, wenn die Beschäftigung der 

Anstaltsinsassen in den Werkstätten usw. zur Erfüllung des 
Anstaltszweckes (zum Beispiel aus Gründen der Besserung, der 

Erziehung oder der Gesundung) unerlä8lich ist." 

6. S 12 lautet: 

-M a 8 g e ben der Wer t 

S 12. Besteuerungsgrundlage ist der für den 

Veranlagungszeitpunkt maßgebende Einheitswert des 

Steuergegenstandes.-

133/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)8 von 23

www.parlament.gv.at



- 9 -

,. Dem S 21 Aba. 2 wird folgender Satz angefUgt: 

BDies gilt auch, wenn dem Finanzamt bekannt wird, daS die letzte 

Veranlagung fehlerhaft ist.-

8. 5 21 Ahs. 3 lautet: 

n(3) Die Fortschreibungsveranlagung gilt 

a) in den Fällen des Ahs. 1 von dem Kalenderjahr an, das mit dem 

Fortschreibungszeitpunkt beginnt 

b) in den Fällen des Abs~ 2 erster Satz von dem Kalenderjahr an, 

das dem Eintritt oder Wegfall des Steuerbefreiungsgrundes 

folgt 

c) in den Fällen des Ab!. 2 zweiter Satz von dem Kalenderjahr an, 

in dem der Fehler dem Finanzamt bekannt wird. 

Die bisherige Veranlagung gilt bis zu diesem Zeitpunkt." 

9. S 28b Aha. 6 lautet: 

"(6) Das Recht auf Festsetzung der Grundsteuer verjährt 

spätestens dann, wenn seit der Entstehung des Abgabenanspruches 

(5 28a) fünfzehn Jahre verstrichen sind.~ 

10. S 29 lautet: 

HF ä 1 1 i g k e i t 

S 29. (1) Die Grundsteuer wird am 15. Februar, 15. Mai, 

15. August und 15. November zu je einem Viertel ihres 

Jahresbetrages fällig. Abweichend hievon wird die Grundsteuer am 

15. Mai mit ihrem Jahresbetrag fällig, wenn dieser 400 Schilling 

nicht übersteigt. 
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(2) Wird der Jahresbetrag im Laufe eines Kalenderjahres durch 

einen neuen Steuerbescheid geändert, so bleiben bereits fällig 

gewordene Beträge (Abs. 1) unverändert. Ferner dürfen der 

innerhalb eines Monates ab Bekanntgabe des neuen Steuerbescheides 

fällig werdende Betrag sowie der am 15. August fällig werdende 

Vierteljahresbetrag, sofern die Bekanntgabe desneuen 

Steuerbescheides nicht spätestens am 8. Juli erfolgt, nicht 

erhöht werden. Der Unterschiedsbetrag ist anläBlich der der 

Änderung nächstfolgenden Vierteljahresf~lJi9keit (Aba. 1), in den 

Fällen des zweiten Satzes anlä8~ich der ~er Änderung 
zweitfolgenden Viertelsjahresfälligkeit auszugleichen. Die 

Termine der Vierteljahresfälliqkeiten gelten auch fUr den 

Ausgleich bei Jahresbeträgen, die 400 Schilling nicht 
übersteigen. Unterschiedsbetrag ist die Differenz zwischen der 

Summe der von der Änderung nicht berührten Beträge und der Summe 

jener Beträge, die sich gema Ahs. 1 unter Zugrundelegung des neu 

festgesetzten Jahresbetrages zu den gleichen Terminen ergeben. 

Bei einer Erhöhung des Jahresbetrages nach dem 15. Oktober des 

laufenden Jahres ist der Unterschiedsbetrag innerhalb eines 

Monates ab Bekanntgabe des diesbezüglichen Bescheides zu 

entrichten. Bei einer Herabsetzung des Jahresbetrages nach dem 

15.November des laufenden Jahres ist der Unterschiedsbetrag 

gutzuschreiben. 
(3) Wird durch einen Bescheid auch der Jahresbetrag für 

abgelaufene Kalenderjahre geändert oder erstmalig festgesetzt, so 

ist eine sich daraus ergebende Nachzahlung innerhalb eines 

Monates ab Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.-

11. S 30 lautet: 

·V 0 rau s z a h 1 u n gen 

S 30. (1) Der Steuerschuldner hat nach Ablauf des 

Wirksamkeitszeitraumes einer Hauptveranlaqunq der 
Grundsteuermeßbeträge (S 20 Ahs. 3) bis zur Bekanntgabe eines 
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neUEm Steuerbescheides zu den Fälligkeits2eitpunkte"::~':}~ a S 29 

Vorauszahlungen unter Zugrundeleguog des zuletzt festgesetzten 

Jahresbetrages zu entrichtene 

(2) Auf Unterschiedsbeträqe für das laufende Jahr und 

Nachzahlungen für abgelaufene Jahre, die sich nach Bekanntgabe 

des Steuerbescheides durch Anrechnung der bis dahin zu 

entrichtenden Vorauszahlungen (Abse 1) ergeben, ist S 29 Ahse 2 

und 3 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Wird der Hebesatz (§ 27) in jenem Kalenderjahr, in dem 

die im Anschluß an die Hauptfeststellung der Einheitswerte 

festzusetzenden Grundsteuermeßbeträge gemäß S 20 Ahs. 3 wirksam . .\ 

werden. um mehr als 10 va des zuletzt festgesetzten Hebesatzes 

geändert@ so kann der Vorauszahlungsbetrag unter Zugrundelequnq 

des zuletzt gültigen Grundsteuermeßbetrages und des geänderten 

Hebesatzes festgesetzt werden. Der festgesetzte 

Vorauszahlungsbetrag gilt auch für die folgenden Kalenderjahre 

bis zur Bekanntgabe des neuen Steuerbescheides.~ 

Artikel II 

Arte I ist erstmalig auf Feststellungs- und 

Veranlaqungszeitpunkte oder Vorgänge anzuwenden, die nach dem 

31. Dezember 1988 liegen oder eintreten. 
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ABSCHNITT V 

Zweites AbqabenXnderungsqesetz 1987 

Artikel I 

Das Zweite Abgabenänderungsgesetz 1987, BGBl. Nr. 312, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Abschnitt VII Artikel I Z 2a wird die Zitierung ·S 69 

Aba. 1 lit. c· ersetzt durch die Zitierunq ·S 69 Aha. 1 Z 1 
lit .. c·. 

2. Abschnitt VII Artikel I Z 2b lautet: 

"2b. S 69 Ahs. 1 Z 1 lit. d entfällt~e 

Artikel II 

Artikel I ist erstmalig auf Feststellungs- und 
Veranlagungszeitpunkte, die nach dem 31. Dezember 1987 liegen, 

anzuwenden. 

ABSCHNITT VI 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Finanzen betraut. 
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E r 1 ! u t e run 9 e n 

Zu Abschnitt I 

Verschiebung des Hauptfeststellunqszeitpunktes 

der Einheitswerte des Grundvermögens 

Die letzte Hauptfeststellung der Einheitswerte des 
Grundvermögens fand zum laJänner 1973 mit Wirksamkeit ab 

I.Jänner 1974 statt. Es hätte daher die nächste Hauptfeststellung 
bei dieser Vermögensart zum l.Jänner 1982 mit Wirksamkeit ab 
I.Jänner 1983 erfolgen müssen. Diese zum. I.Jänner 1982 

vorgesehene Hauptfeststellung wurde zunächst mit 

Abgabenänderungsgesetz 1982, BGBl.Nr. 570, auf den I.Jänner 1985 

(Wirksamkeit ab 1.Jänner 1986), jedoch mit Bundesgeset~ vorn 

lO.Juni 1986, BGB1.Nr. 327, neuerlich auf den I.Jänner 1988 mit 

Wirksamkeit ab I.Jänner 1989 verschobene 

1m Zuge dieser Hauptfeststellung hätte die letzte Phase der 

Automation der Einheitswerte des Grundvermögens abgeschlossen 

werden sollen. Hiebei wären die für die EDV-unterstützte 

Einheitswertermittlung erforderlichen Berechnunqsdaten erstmalig 

zu erfassen gewesen. Der für nahezu 1,8 Millionen 

wirtschaftlicher Einheiten des Grundvermögens verbundene 

Eingabeaufwand wäre in einem absehbaren Zeitraum nur mit erhöhtem 

Personalaufwand zu bewältigen gewesen, der jedoch im Hinblick auf 

die im Bereich der Verwaltung gebotenen Sparmaßnahmen nicht 

vertretbar erscheint. Da ohne diesem zusätzlichen Personalaufwand 

die Durchführung der Hauptfeststellunq nur mit größerer 

zeitlicher Verzögerung möglich und eine Finalisierunq der 

Hauptfeststellungsarbeiten erst Ende 1990 zu erwarten gewesen 

wäre, wurde einer neuerlichen Verschiebung des 

Hauptfeststellungszeitpunktes der Vorzug gegeben. 
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Für die Höhe der in Vorsehl gebrachten Hektarsätze für die 

Betriebszahl 100, für das landwirtschaftliche Vermögen S 31 500, 

für das Weinbauvermögen S 115 000 war die Ertragsentwicklunq in 

der Landwirtschaft und im Weinh<l:'HJi seit 1 @Jänn~l.· 1979 ma8qeben<:1. 
Aus den jährlichen Grünen Berichten gemäß~ s 9 des 

Landw!rtschaftsgesetzes über die Lage der 6sterreiehischen 

Landwirtschaft ist zu entnehmen~ daß seit 1919 bei den 

landwirtschaftlichen Betrieben eine unterschiedliche Entwicklung 

der Reinerträge eingetreten isto Während die Reinerträge bei 

vielen Betrieben gegenüber 1979 unverändert blieben f trat bei den 

vielen flächenmä8ig kleineren und bodenglitemäßiq schlechteren 

Betrieben in allen landwirtschaftlichen Bauptproduktionsgebieten 

eher eine Verschlechterung der Ertraqslaqe eine Nur bei den 

bodengütemäßiq sehr guten und flächenmä8iq ~roßen Betrieben der 

Nutzungsform Acker in den Hauptprodu.k.tionsgebieten VIII 

(Nordöstliches Flach- und Hügelland) und VI (Alpenvorland) ist 

gegenüber 1979 eine Erhöhung der Reinerträge eingetreten. 

Bei Unterstellung fremder Arbeitskräfte und 

Schuldenfreiheit, wie es das Bewertungsgesetz' im § 32 Abs.2 

vorsieht, scheint bei ent~prechender Berücksichtigung der 

Abgabenbelastung für die Betriebszahl 100 ein Hektarsatz von 

S 31.500 vertretbar~ Aufgrund der Entwicklung der Ertragslage 

gegenüber 1979 werden die bodengütemä8ig guten und flächenmäßig 

gröBeren Betriebe entsprechend des Einflusses der Betriebsgrö8e 

und Betriebsintensität einheitswertmäßig etwas angehoben, die 

bodengütemäßig schlechteren und flächenmäßig kleineren Betriebe 

dagegen etwas abgesenkt werdens 

Im Weinbau haben die Ausweitung der Weinbaufl~chen und die 

großen Ernten in den Jahren 1980 bis 1983 zu einer wesentlichen 

VerSChlechterung der Ertragslage gegenUber 1979 geführt, weshalb 

mit Bewertungsänderungsgesetz 1984 der Bektarsatz für die 
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Betrieb.zahl 100 ffir d~s Weinbauvermögen zum 1.Jänner 1983 von 

S 14S@OOO ~uf S 1200000 herabqe$et~t wurdeG In Verbindung mit der 

durch das Bewertungs!nderunqsgesetz 1979, BGB1.Nr. 318/79, ab 

I.Jänner 19S3 normierten 5 vB-Erhöhung der Einheitswerte des 

land~ und forstwirtschaftlichen Vermögens ergab sich somit de 

facta ein Hektarsat~ von S 126GOOOe Da sich die Ertraqslaqe im 
Weinbau in den Folgejahren (1984 bis 1987) aufgrund der extremen 

Frostschäden in den Jahren 1985 und 1987 sogar noch 

verschlechtert hat, erscheint ein Hektarsatz für die Betriebszahl 

100 in der Höhe von S 115 000 für das Weinbauvermögen als 

angemessen" 

Die ab 1989 eintretenden steuerlichen Auswirkungen dieser 

Maßnahmen lassen sich = bei dem in Summe zu erwartenden Absinken 

der Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 

um 5 va - etwa wie folgt darstellen: 

Abgabenart Gemeinden Bund 

Grundsteuer A ~ 17 Nio 0 

Abgevon land- Ucforillit-

wirtschaftl.Betrieben 0 - 14 Mio 

Beitrag zum 

Familienlastenausgleich 0 <4 Mio 

Unfallversicherung 0 7 Mio 

Vermögenst.euer 0 J Mio 

- 17 Kio - 28 Mio 

Bezüglich der restlichen Abgabenarten, die auch an die 

Einheitswerte des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens 

anknüpfen können, ist es aufgrund fehlender statistischer 

Unterlagen nicht möglich, Berechnungen der zu erwartenden 

steuerlichen Auswirkungen anzustellen. 
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Abschnitt III 

Bewertufig8gesetz 

Durch die Bewertufiqsgesetznovelle 1971 wurde grundsätzlich 
geregelt, daß die Zucht oder das Baltencv~n Tieren als 
landwirtschaftlicher Betrieb gilt, wenn ~ur Tierzucht oder 
Tierhaltufig überwiegend im eigenen Betrieb erzeugte Futtermittel 

verwendet werdeno Gleich~eitig wurde kleineren 

landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit gegeben, auch wenn 

das Futter zum überwiegenden Teil zugekauft wird, die Zucht oder 

das Halten von Tieren im Rahmen eines landwirtschaftlichen 

Nebenbetriebes zu betreibeng wenn sie auf die reduzierte 

landwirt~chaftliche Nutzfläche ihres Betriebes bezogen nur die im 

Gesetz angeführten Tlerarten bis zu einer bestimmten Anzahl von 

Vieheinheiten haltenG 

Da es bei den Hauptfeststellunqen des land- und 

~ forstwirtschaftlichen Vermögens ~um loJänner 1970 und zum 

I.Jänner 1979 des öfteren Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des 

iandwi~tschaftlichen Vermögens zum Gewerbebetrieb "gab, ist-nun 

eine Novellierung der Absätze 4 bis 10 des S 30 

Bewertungsqesetz 1955 v.:orgesehen .... Bei dieser Novellierunq soll 

aber auch die Weiterentwicklung der Tierzucht und 

Fütterungstechnik berücksichtigt werdens 
Die neue Formulierung des Abse 4 trägt dem Umstand Rechnung, 

daß es in österreich keine Geflßgelherdbuchzuchtbetriebe mehr 

gibt, sondern nur Geflügelvermehrungszuchtbetrlebe, die jedoch 

nur dann als landwirtschaftliche Betriebe qelten, wenn sie von 

einer Landwirtschaftskammer als solche anerkannt sind. 

Die Zucht oder das Halten von Tieren soll nunmehr als 

landwirtschaftlicher Betrieb gelten~ wenn der reduzierten 

landwirtschaftlichen Nutzfläche- entsprechend, nur die den im 
Abso 7 angeführten Tierarten entsprechenden Vieheinheiten 
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qehalten werdens Die Tlerhaltufig kann somit kein Nebenbetrieb 
mehr sein. Aus diesem Grunde wird der ursprüngliche Abse 5 jetzt 

als Ahs. 8 angeführt. 

Die Nummernbezeichnung des früheren Abs. 7 wurde nunmehr auf 
6 geänderte 

Neue Erkenntnisse auf dem Gebiete der Tierhaltung und 

FUtterunqstechnik sind der Anlaß, daß im Ahs. 7 (früherAbs. 8) 
der Schlüssel für die Umrechnung der Tierbest&nde in 
Vieheinheiten bei einigen Tierarten geändert bzw. eine Tierart 
neu aufgenommen wird. So wird der SchlÜssel für JunqmasthUhner, 
die jetzt mit einem geringeren Schlachtgewicht abgesetzt werden 

(daher auch geringerer Futterbedarf) von 0,002 Vieheinheiten ~VE) 

auf 0,0015 VE herabgesetzt. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, 
ist hinkünftig zwischen Mastschweinen aus selbst erzeugten 

Ferkeln (mit 0,15 VE) und Mastschweinen aus zugekauften Ferkeln 
(mit 0,13 VE) zu unterscheiden. Aus dem gleichen Grunde werden 

die Legehennen au.s zugekauften Junghennen mit 0,018 VE neu in den 

SchlUssel aufgenommen. 
Beim Abso 9 wird zur Klarstellung der Satz hinzugefügt, 

wonach die Bestimmungen des ersten Satzes auf jeden Betriebsteil 

gesondert anzu~enden sind, die auch qemäSS 39 Aha. 2 Z 2 bis 5 . ~-

gesondert zu bewerten sind. Aus dem gleichen Grunde wird der 

Abs. 10 nach dem Wort DBetriebes· in Klammer mit dem Wort 

RBetriebsteile W ergänzt. 

Zu Arte I Z 2 (5 46 Ahs. 3 Z 3): 

Die Aufnahme des Begriffes wAuwaldbetrieb D in das Gesetz 

erscheint aufgrund der Bedeutung dieser Forstbetriebsart 

erforderlich. 
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Zu Arte I Z J ($ SO Ab8e 2 ) z 

Aufqrund der im Arte 1 Z 1 vorgesehenen Änderungen war eine 

Zltierungs3nderung im 5 50 Abs. 2 erforderlich. OarUberhinaua 
soll lediglich klargestellt werden, daS 5 30 Abs. 9 bis 12 auch 
für die Unterart ·übriges land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen- gilt. 

Abschnitt IV 

Grundsteuergesetz 

Zu Art.! Z 1 (S 2 Z 2): 

Während von freiwilligen Feuerwehren benutzter Grundbesitz 

nur dann befreit ist, wenn dieser im Eigentum von 
Gebietskörperschaften (Gemeinden) steht, ist unmittelbar im 

Eigentum freiwilliger Feuerwehren (öffentlich rechtliche 
Körperschaften) stehender Grundbesitz nach geltender Rechtslage 
steuerpflichtig. Die Aufnahme eines diesbezüglichen 

Befreiußgstatbestandes erschien zwecks grundsteuerlicher 
Gleichbehandlung zweckmäßig_ Hinsichtlich des 

Befreiungstatbestandes fÜr Grundbesitz des Roten Kreuzes tritt 

durch die Novellierunq keine inhaltliche Änderung ein. 

Zu Art.! Z 2 (5 2 Z 7 lit. b): 

Die vorgeschlagene Ergänzungsbesttmmung dient der 

eindeutigen Festlegung des BefreiuDgszeitpunktes. Hiebei wurde 
darauf Bedacht genommen, daS die Anerkennung des öffentlichen 
Interesses an dem Benutzungszweck nur bei Vorliegen aller übrigen 
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Befreiung_voraussetzungen zu einer Befreiung von der Entrichtung 
der Grundsteuer führt, die UberprUfunq dieser 

Befreiung8voraussetzungen jedoch oftmals mit einem erheblichen 
Zeitaufwand verbunden ist. Die- nunmehrige Fassung soll einerseits 

vermeiden, daS die Dauer der UberprUfung den Befreiungszeitpunkt 
beeinfluSt, andererseits die Anerkennung da~u führt, daS bereits 

entrichtete Grundsteuer fiber den Zeitpunkt der Bekanntgabe hinaus 
rUckzuerstatten ist. 

Zu Art.l Z 3 (S 3 Ahs. 1): 

Der im S 3 Aha. 1 erster Halbsatz verankerte Grundsatz, daß 
Wohnzwecken dienender Grundbesitz stets steuerpflichtig ist, 
bezog sich nach dem bisherigen Wortlaut nicht auf Grundbesitz, 

der gemG § 2 Z 9 von der Entrichtung der Grundsteuer zu befreien 

war. Die nunmehrige Formulierung beseitigt diese 
Ongleichbehandlung und bewirkt, daS beispielsweise Wohnzwecken 

dienende Räume in Flughafengebäuden in Hinkunft grundsteuerlich 

keine Sonderbehandlung mehr erfahren. 

Zu Art.! Z 4 (§ 3 Abs. 1 Z 4 lito b): 

Hinsichtlich dieser Ergänzung wird auf die Erläuternden 

Bemerkungen zu Art.l Z 2 verwiesen. 

Zu Art.l Z 5 (S 4 Aba. 4): 

Die Novellierung ersetzt lediglich den Ausdruck 

aKrüppelheime fi durch den Begriff BBehindertenheime a
• Eine 

inhaltliche Änderung tritt hiedurch nicht ein. 
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Zu Artel Z «) (5 12)1 

Die Novellierung stellt lediglieh eine Anpassung an die 

Bestimmungen im S 2 des Bodenwertabgabegesetzes dar. 

Dureh diese Regelung wird nunmehr auch im Grundsteuerbereich 
die Möglichkeit eröffnet, fehlerhafte Meßbetraqsveranlaqunqen auf 
einen späteren Zeitpunkt durch e'ine Fort.schreibungsveranlaqußq zu 

berichtigen .. 

Zu Art.l Z 8 (S 21 Abs.3): 

Die nunmehrige Fassung des S 21 Ahs.) regelt für den 

gesamten Bereich der FortschreibunqsveranlAgunq der 

Grundsteuerme8beträge den Geltungsbeginn unter Bedachtnahme auf 

die in Art.! Z 8 enthaltene Neuregelung~ 

Die Novellierung dient lediglich der Klarstellung , daß sich 

die Bestimmungen betreffend die absolute Verjährung nur auf die 

BemessUDg8verj!hrunq beziehene 

Durch die Novellierung der Bestimmungen im S 29 tritt 

hinsichtlich der Fälligkeit der Grundsteuer keine Änderung ein. 

Oie neuen Bestimmungen im Abss 2 soilen lediglich bewirken, daß 

im Falle der Erhöhung des Jahresoetrages dem Steuerschuldner ab 
Bekanntgabe des diesbezüglichen Bescheides bis zur nächsten 
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V'i~rt~lj~~~H\~f'll:U.9ik~it; ~in Zeit.:nl1J.m von mi~ldel\t.enll\ einem Monat:: 

fth' di~ !!ri'l:~;:1I\:ih~tUlg des Ontersehied$betx :iiur V~rfngun9 liteht .. 
D&l'über hitUU1U,11 i\©ll in Anlehnung an die Be!lti~"nu.ngen im S 210 
Ab~., 6 d~r Btu'ild~~&bg~benordnun9 dem Steuer!\ch:uldner eine 

Zu~at~f&:!,illt v©~ ~in~r Woche eingeraumt werden, wenn die 

Bekanntgabe Uber die Erhöhung de~ Jahre$betrmge~ nach dem 8.Juli 
de~ jeweili9~n Jahre~ erfolgt. Liegt zwischen der Bekanntgabe 
über die Erhöhung de~ Jahresbetrages und der nlchsten 
Vierteljahl:'e~f~11i9keit ein Zeitraum, der kürzer als der oben 
angefß.hrt~ i.ütl' i~t der Unt.erschiedsbeüaq erst anläßlich der der 
ÄI.derung ~~?~;l t;,folqenden Viertelj lßhresflliiqkei t :!:t1 ent.richten. Da 

di~,HH'~ Reqttlwl'\1 ;1, Bekanntgabe der Erh6hunq nach dem 15 eOktooer 

da~ jeweiligen Jahres unanwendbar wäre g ist in diesen Pillen der 

Unter8chi~d~ba~~@9' binnen 'einem Monat. zu ent!i:icht,en", Bei 

Berabsetli;;un.g deü e,:r~resbetrages erfolgt. de~ Ausgleich unabhängig 
vom Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheides bei der näch~ten 
Viartalj~hr.8fälliqkeit, bei Bekanntgabe der Berab~etzunq nach 

d~ 15.Nov~roba~ i~t der Unterschiedsbetrag gutzuschreiben. 

Diese Ra9'~lun9 gilt auch für Jahresbeträqe bis 

400 Schlllifig'e 
Auchb~i Xnderunqen des Jahresbet.rages für l:Ibg'elaufene_Jahre 

~teht 9em!S Ah~~ J dem Steuerschuldner ein Monat zur Nachzahlung 

zur Verfllq-unq" 

Die Novellieruog der Bestimmungen im S 30 war auf Grund der 
Änderungen ~ S 29 erforderlich. Analog der bisherigen Regelung 

bestimmt S 30~ da! der Steuerschuldner nach Ablauf des 

Wirksamkeitsz~itraumes einer Hauptveranlaqung.der 
SteuermeSbetr!ge bis zur Bekanntgabe eines nauen Steuerbescheides 

(neue Haupt.veranlaqunq) Vorauszahlungen zu den im S 29 genannt.en 

Fälli9keits~eitpunkten zu entrichten hat, da der bisherige 
Bescheid zu di~~.em Zeitpunkt seine Wirkung verliert .. Ergibt sich 

nach Bekann~9~b~ des neuen Bescheides eine Nachzahlung Q so ist 
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Gruoo1t!lI~~e ~ 

Monat bill ~U2t 

Diese Re9~lun9 flndet 

1j 

Steuer~cbuldn.r bis zur B6scheidbekanntgaba 
zu entrichten hatt.~ 

~ ~~ enth~ltenen 

einem _ 

Unterschiedsb.tr~9. ~ugunsten des Steuerschuldners sind zu 
dem der Bekanntgabe des Bescheid~~ näChstfolgenden 

Vierteljahrestermin auszugle bz'Wö bei Bescheidbekanntgabe 
nach dem lS@NovemOer gutzuschreiben .. 

Die im Aba .. J t!:nthaltene Bestimmung entspricht im 

wesentlichen der bisher im § 29 Abs~ J vorletzt.er und let.zter 
Sat.z enthaltenen Regelung, bezieht sich jed.och unter :Sedacht.nahme 

auf die Best~~ungen des S 20 nicht mehr auf da~ mit. dem 

Hauptfe~tst~llunq~zeltpunkt b~ginnende ~al~nderjährff ~ond~rn auf 
jene~ Jahr u in dem die mit der neuen H~uptvel!:'allll~(9'UrH1 

festzusetzenden Grundsteuermeßbetr!ge wirksa~ werdene Hiedurch 

wird den hebeberechtigten ~örpe~ach~ften die lichkeit 

einqeräwnt, im. l"alle deli:' Erhöhung des Hebl~H~at~e~ im ersten Jahr 

der Wirksamkeit einer nenen Hauptveranlaqung die zu ent.richtenden 

Vorauszahlu,ngen dem eE"höhten Bebesatz an:zupa~~en" Di~se Regelunq 

wird jedoch nur dan..n Anwendung finden, ~enn d~r bish~r 
fest.gesetzte Hebesl!Jt~ in d~,m genannten Jahr um mehr al~ 10 vB 

angehoben wird (~B Änderung der im F1nanzau~gleiehsgesetz 

normierten Böchsthebes!tze)e 
Nach der nunmehrigen Regelung sind Vorauszahlungen jeweils 

erst nach Ablauf eines Hauptveranlagungszeitraumes vorgesehen. 

Dies entspricht der bereits geltenden Regelung bei der 

Vermögensteuer .. 

. . 
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Abschnitt V 

Zweite. Abgabenlnderunqsqesetz 1987 

Die Novellierunq war aufqrund eines Zitierunqsfehlers 
erforderlich. 

-----=-.-----=---------------------=-------------.-._----------

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 
Verzicht auf eine erste Lesung dem FinanzausschuB zuzuweisen. 
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